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700-3469-4 B-Plan "G ew erbegebiet Eheäcker", G em einde Petershausen 

A ntw ort auf die Stellungnahm e des LRA  zum  A nheben der Relevanzgrenze der Kontingentierung 

 

Sehr geehrte Dam en und H erren, 

in der Stellungnahm e vom  Landratsam t Dachau, Fachbereich Technischer Im m issionsschutz, vom  25.04.2017 

zur 1. Änderung des Bebauungsplans „G ew erbegebiete Eheäcker“ in der Fassung vom  06.04.2017 w ird 

ausgeführt: 

 

„In der vorgelegten Änderung des Bebauungsplans ist unter anderem  geplant, für die Teilfläche 2 (TF 2) das 

Relevanzkriterium  (nach DIN  45691) von 20 dB(A) auf die in der DIN  beschriebenen 15 dB(A) herabzusetzen. U nter 

Ziffer 5.7 der Begründung wird auf die Abstim m ung der dazu verfassten Stellungnahm e des schalltechnischen 

G utachterbüros m it dem  Landratsam t hingewiesen. Diese Abstim m ung ist so nie erfolgt. In einer Besprechung zwischen 

dem  G utachterbüro von H errn Kloiber (Antragsteller m it Bauantrag im  G E) und dem  LRA zum  Bauantrag Kloiber wurden 

M öglichkeiten diskutiert, die evtl. zu einer H erabsetzung des Relevanzkriterium s au 15 dB(A) führen können. Dabei war 

die Vorlage einer Berechnung gefordert wurden, die die Plansituation im  G E Eheäcker genau abbildet und die 

Auswirkungen der H erabsetzung an allen Im m issionsorten, die im  U rsprungsgutachten aufgeführt werden, berechnet. 

Dabei darf es zu keiner Erhöhung der Beurteilungspegel an den Im m issionsorten, an denen bereits Ü berschreitungen aus 

der Vorbelastung anliegen, kom m en. Ebenso dürfen keine relevanten erstm aligen Ü berschreitungen an den übrigen 

Im m issionsorten entstehen. 

  

Die vom  Büro M öhler + Partner vorgelegte Stellungnahm e entspricht dieser geforderten Berechnung nicht. Es wurden nur 

allgem eine Annahm en getroffen, in die die gesam ten Inform ationen zu den an den relevanten Im m issionsorten 
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auftreffenden Beurteilungspegel, die dem  schalltechnischen Büro aus den früheren G utachten zur Verfügung stehen, nicht 

eingeflossen sind. Auch wurden nicht die gesam ten Em issionen des G E als Lärm belastung zugrunde gelegt, sondern nur 

die Flächen, an denen die jeweiligen Relevanzkriterien in Anspruch genom m en wurden. Die übrigen Kontingentflächen 

wurden nicht m it eingerechnet. Som it kann auf Basis dieser schalltechnischen Stellungnahm e auch nicht über die 

Zulässigkeit der H erabsetzung des Relevanzkriterium s entschieden werden.  

 

[… ] 

 

U m  eine fachliche Stellungnahm e abgeben zu können, ist die Vorlage einer weiteren schalltechnischen Berechnung 

erforderlich, die alle o.g. Punkte beinhaltet: 

 

- Berücksichtigung aller Kontingentflächen m it der Berechnung des worst case Falles, ab dem  das Kriterium  „keine 

Erhöhung der Beurteilungspegel an den Im m issionsorten, an denen bereits Ü berschreitungen aus der 

Vorbelastung anlagen“, bzw. keine relevanten erstm aligen Ü berschreitungen an den übrigen Im m issionsorten 

zum  Tragen kom m t. D am it kann auch erm ittelt werden, wie viele M ale das Relevanzkriterium  20 dB(A) noch auf 

allen übrigen Flächen in Anspruch genom m en werden darf, um  dies ebenfalls im  Plan festzusetzen. 

 

- Auf Teilfläche 2 sind nur 3 Flurstücke im  Plan eingetragen, es w urden aber vom  G utachter 5 Betriebe angesetzt. 

Aus G ründen der Sicherheit für spätere Planänderungen ist dies zu begrüßen, es kann jedoch auch nur m it 3 

Betrieben gerechnet werden. 

 

- Berücksichtigung der gewerblichen Vorbelastung an allen Im m issionsorten, die sich aus den bestehenden 

G utachten ergibt (im  Falle P+R Parkplatz Petershausen wurde diese bereits vorgelegt)“ 

 

H ierauf m öchten w ir w ie folgt antw orten: 

 

Es hat eine telefonische Abstim m ung zw ischen Frau W einauer vom  LRA und H errn Eulitz aus unserem  Büro 

stattgefunden. Eine persönliche Besprechung fand nicht statt. Das G utachterbüro von H errn Kloiber ist uns 

nicht bekannt; M öhler + Partner ist ausschließlich für die schalltechnischen Arbeiten zum  Bebauungsplan über 

die G em einde Petershausen beauftragt. 

 

Der Aufw and für die geforderte Berechnung steht nach unserer fachgutachterlichen Einschätzung in keinem  

Verhältnis zum  N utzen. Zudem  ist die Aussagekraft anzuzw eifeln. H ierzu folgende Argum ente: 

 

1. Die Plansituation im  G E kann nicht bzw . nur für eine bestim m te Situation genau abgebildet w erden, 

da es sich beim  Bebauungsplan um  eine Flächenplanung handelt. Es w urden G eräuschkontingente 

unabhängig von der konkreten N utzung festgesetzt. Das ist sach- und fachgerecht, da der 

Schallschutz grundsätzlich und nicht nur für einen Betrieb sichergestellt sein m uss (ein Betrieb könnte 

bspw . jederzeit auch w ieder absiedeln; der B-Plan soll dann w eiterhin funktionieren). Eine konkrete 

Abbildung kann für die einzelnen Betriebe erst im  Baugenehm igungsverfahren erfolgen, w enn die 

genaue N utzung und Lage von G eräuschquellen bekannt ist. 
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2. Die genaue Vorbelastung durch G ew erbelärm  ist nicht bekannt und w urde in unserem  

U rsprungsgutachten m it Flächenansätzen erm ittelt, die pauschal oder anhand von 

Betriebsgenehm igungen vergeben w urden. Abschirm ungen durch G ebäude und ggf. höhere 

G eräuschabstrahlungen in bestim m te Richtungen können dam it nicht erfasst w erden. Um  die 

Vorbelastung genauer zu bestim m en, w ären aufw endige Betriebsbefragungen, Schallm essungen und 

zusätzliche Berechnungen notw endig. Der P+R-Parkplatz w urde durch ein anderes Büro untersucht; 

Ergebnisse hierzu liegen uns nicht vor.  

 

In unserer letzten Stellungnahm e vom  18.01.2017 w urde darüber hinaus die Vorbelastung entgegen 

den LRA-Ausführungen m it berücksichtigt, denn es w urde angenom m en, dass die Vorbelastung die 

Im m issionsrichtw erte bereits ausschöpft. H ierzu nochm al das Beispiel für ein W A nachts m it der 

angepassten Annahm e, dass die Vorbelastung den IRW  ausschöpft und dass für die Zusatzbelastung 

3 Betriebe (Teilfläche 2) die Relevanzgrenze von 15 dB und 20
1

 Betriebe (Teilflächen 1, 3 und 4) 

die Relevanzgrenze von 20 dB in Anspruch nehm en:  

 

N eu:  L
Zusatzbelastung

 = 10*lg(10 
0,1*((40 – 15) + 10*log(3))

 + 10 
0,1*((40 – 20) + 10*log(20))

) = 34,7 dB(A)  

 

L
Vor-+Zusatzbelastung

 = 10*lg(10
0,1*34,7

 + 10
0,1*40

) dB(A) = 41 dB(A)   

 

 

Bisher:  L
Zusatzbelastung

 = 10*lg(10 
0,1*((40 – 20) + 10*log(23))

) = 33,6 dB(A)  

 

L
Vor-+Zusatzbelastung

 = 10*lg(10
0,1*33,6

 + 10
0,1*40

) dB(A) = 40,9 dB(A)  

 

Som it ist selbst bei einem  theoretisierenden Ansatz eines Betriebes von 23 Anlagen innerhalb des 

Plangebietes und der Anlagen außerhalb des Plangebietes, die auf einen Im m issionsort 

gleichzeitig und „m axim al“ einw irken, sichergestellt, dass die Im m issionsrichtw erte der TA Lärm  

dauerhaft um  nicht m ehr als 1 dB(A) überschritten w erden (vgl. hierzu auch N r. 3.2.1 der TA Lärm  

(„Prüfung im  Regelfall“). G enauere und sehr aufw endige Berechnungen w ürden zu keinen 

anderen Erkenntnissen führen. Liegt die Vorbelastung niedriger w erden die Anforderungen der TA 

Lärm  eingehalten und liegt die Vorbelastung höher (z. B. aufgrund einer G em engelage) ergeben sich 

keine relevanten Pegelerhöhungen des G esam t-G ew erbelärm s. 

 

3. N ach dem  obigen Zusam m enhang ergibt sich durch das H erabsetzen der Relevanzgrenze eine 

Änderung in der Zusatzbelastung von ∆ L = +1,1 dB(A). Die G esam t-G ew erbebelastung (Vor- + 

Zusatzbelastung) ändert sich dann bei der Annahm e, dass die Vorbelastung die Im m issionsrichtw erte 

ausschöpft, um  lediglich +0,1 bis +0,2 dB(A). Diese Erhöhung ist vernachlässigbar, da nicht 

w ahrnehm bar.  

                                                           
1

 Entspricht der Anzahl der Parzellen für Teilfläche 1, 3 und 4 aus unserem  U rsprungsgutachten. 

Vorbelastung 
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4. Aufgrund der unsicheren Vorbelastungssituation und aufgrund der Tatsache, dass bereits eine 
überschlägige Berechnung der Vorbelastung (siehe U rsprungsgutachten m it Flächenansätzen) zur 

Ausschöpfung/Ü berschreitung der Im m issionsrichtw erte der TA Lärm  führte, w urde die 

G eräuschkontingentierung für das G ew erbegebiet Eheäcker so ausgelegt, dass die Zusatzbelastung 

aus dem  G E 10 dB(A) unter den jew eiligen Im m issionsrichtw erten in der N achbarschaft liegt. N ach 

TA  Lärm  befindet sich die schutzbedürftige N achbarschaft som it nicht im  Einw irkungsbereich 

der G ew erbeflächen „Eheäcker“. Die genaue H öhe/Erm ittlung der Vorbelastung (durch P+R oder 

das G ew erbegebiet östlich der Bahnstrecke) ist dann nicht von Bedeutung.     

 

5. H ätte m an das G ew erbegebiet nicht über einen Bebauungsplan, sondern über eine 

Flächennutzungsplanänderung in Verbindung m it Einzelbaugenehm igungen nach §34 BauG B 

um gesetzt, w äre es nach TA Lärm  zulässig, w enn jeder einzelne Betrieb lediglich einen W ert einhält, 

der nur 6 dB(A) unter den Im m issionsrichtw erten der TA Lärm  liegt (anstatt 15 oder 20 dB).   

 

6. Die Vorschrift zur G eräuschkontingentierung (DIN  45691) lässt grundsätzlich als Relevanzgrenze 

eine U nterschreitung der Im m issionsrichtw erte von 15 dB zu. Dem gegenüber w urde im  

Bebauungsplan m it 20 dB eine strengere Anforderung festgesetzt. 

 

7. Das Ausnutzen der Relevanzgrenze bedeutet in der W A-N achbarschaft einen Pegel von 25 dB(A) 

nachts. Das Um gebungsgeräusch (N aturgeräusche w ie „W ind- und Blätterrauschen, 

Vogelgezw itscher) liegt erfahrungsgem äß bei > 30 dB(A). O hnehin kann unserem  

U rsprungsgutachten entnom m en w erden, dass die Verkehrsgeräusche (Straßen, Bahnstrecke) im  W A 

m indestens 55 dB(A) und im  G E m indestens 64 dB(A) tags und nachts betragen. H inzu kom m t der 

G ew erbelärm  der bestehenden Vorbelastung (P+R, G ew erbegebiet östlich der Bahnstrecke). Der 

G ew erbelärm  des G E liefert einen Beitrag, der deutlich darunter liegt (≥ 10 dB).  

 

Zusam m enfassend sind die Einw endungen nicht nachvollziehbar. Die geforderten Berechnungen sind 

unverhältnism äßig, da sie (a) sehr aufw endig sind, (b) für eine Flächenplanung (m it G eräuschkontingenten) 

ungeeignet sind, (c) sehr ungenau sind und (d) keine anderen Ergebnisse – als sow ieso schon m it einfacheren 

Form eln berechnet – zu erw arten sind.  

 

Aus fachgutachterlicher Sicht verbleibt w eiterhin der Vorschlag, die Festsetzung zur G eräuschkontingentierung 

w ie folgt zu ändern (Änderungen rot); Lärm konflikte m it der schutzbedürftigen N achbarschaft können 

ausgeschlossen w erden: 
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„…  

D.7.1 Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren G eräusche die festgesetzten Em issionskontingente L
EK
 

nach DIN  45691 weder tags (6.00 bis 22.00 U hr) noch nachts (22.00 bis 6.00 U hr) überschreiten. 

 

 Em issionskontingente tags und nachts in dB 

Teilfläche LEK, tags LEK, nachts 

TF 1 59 44 

TF 2 59 44 

TF 3 59 44 

TF 4 59 44 

 

Die resultierenden Im m issionsrichtwertanteile sind nach den Vorgaben der DIN  45691:2006-12, Abschnitt 5 

nachzuweisen. Die Anwendung der Relevanzgrenze ist für die Teilfläche TF 2 ab einer U nterschreitung der 

Im m issionsrichtwerte von 15 dB und für die Teilflächen TF 1, TF 3 und TF 4 ab einer U nterschreitung der 

Im m issionsrichtwerte von 20 dB zulässig.     

 

Darüber hinaus m uss bei der Prüfung der Zulässigkeit des Vorhabens auch nachgewiesen werden, dass nicht 

nur die festgesetzten Em issionskontingente eingehalten werden, sondern auch an den m aßgeblichen 

Im m issionsorten nach A.1.3 der TA Lärm  innerhalb des Plangebietes die Anforderungen der TA Lärm  (Ausgabe 

1998) eingehalten werden. Ein Anspruch auf die uneingeschränkte Ausnutzung der Em issionskontingente 

besteht für die Vorhaben innerhalb der G ewerbegebietsflächen som it nicht.  

Der N achweis der Einhaltung o. g. Anforderung ist der U nteren Im m issionsschutzbehörde zusam m en m it dem  

Bauantrag im  Rahm en des Baugenehm igungsverfahrens vorzulegen. 

… “ 

 

 

 

M it freundlichen G rüßen 

M öhler + Partner 

Ingenieure AG  

 

 

 

 

i. V. M . Sc. C. Bew s      i. V. Dipl.-Ing. S. M üller    

 


